
grundsätzlich durch mit der Trinkwasserversorgung zusammen
hängende Gründe gerechtfertigt werden. Unter bestimmten Um
ständen könnte sie durch die maßgeblichen günstigen Auswirkun
gen gerechtfertigt werden, die die Bewässerung für die Umwelt 
hat. Hingegen gehört die Bewässerung grundsätzlich nicht zu den 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men
schen und der öffentlichen Sicherheit, die ein Vorhaben wie das 
im Ausgangsverfahren in Rede stehende rechtfertigen können. 

9. Nach der Richtlinie 93/43, insbesondere Art. 6 Abs. 4 Unter
abs. 1 Satz 1, müssen für die Feststellung geeigneter Ausgleichs
maßnahmen der Umfang der Umleitung von Wasser und die 
Bedeutung der hiermit verbundenen Arbeiten berücksichtigt wer
den. 

10. Die Richtlinie 92/43, insbesondere Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1, 
ausgelegt im Licht des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, 
wie er in Art. 6 EG niedergelegt ist, erlaubt in Bezug auf Gebiete, 
die Teil des Natura-2000-Netzes sind, die Umwandlung eines 
natürlichen Flussökosystems in ein in großem Maße vom Men
schen geschaffenes Fluss- und Seeökosystem, sofern die in dieser 
Bestimmung der Richtlinie 92/43 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

( 1 ) ABl. C 100 vom 17.4.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 6. September 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs 
— Deutschland) — Döhler Neuenkirchen GmbH/ 

Hauptzollamt Oldenburg 

(Rechtssache C-262/10) ( 1 ) 

(Zollkodex der Gemeinschaften — Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 — Art. 204 Abs. 1 Buchst. a — Aktiver Verede
lungsverkehr — Nichterhebungsverfahren — Entstehung ei
ner Zollschuld — Nichterfüllung der Pflicht zur Vorlage der 

Abrechnung innerhalb der vorgeschriebenen Frist) 

(2012/C 355/04) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesfinanzhof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Döhler Neuenkirchen GmbH 

Beklagter: Hauptzollamt Oldenburg 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesfinanzhof (Deutschland) 
— Auslegung von Art. 204 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 

(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 
1) und von Art. 859 Nr. 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 
der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschrif
ten zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 (ABl. L 253, S. 1) in 
der durch die Verordnung (EG) Nr. 993/2001 (ABl. L 141, S. 1) 
geänderten Fassung — Verletzung der Pflicht, fristgerecht die 
Abrechnung des aktiven Veredelungsverkehrs vorzulegen — Zu
lässigkeit des Entstehens der Zollschuld für alle Waren, denen 
der Veredelungsverkehr zugute gekommen ist, als Sanktion für 
diese Pflichtverletzung 

Tenor 

Art. 204 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften in der durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2005 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass die Verletzung der in 
Art. 521 Abs. 1 Unterabs. 1 erster Gedankenstrich der Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durch
führungsvorschriften zu der Verordnung Nr. 2913/92 in der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 214/2007 der Kommission vom 28. Februar 
2007 geänderten Fassung vorgesehenen Pflicht, der Überwachungs
zollbehörde binnen 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die Beendi
gung des Verfahrens die Abrechnung vorzulegen, zur Entstehung einer 
Zollschuld für sämtliche abzurechnenden Einfuhrwaren einschließlich 
der wieder aus dem Gebiet der Europäischen Union ausgeführten Wa
ren führt, sofern die Voraussetzungen des Art. 859 Nr. 9 der Ver
ordnung Nr. 2454/93 als nicht erfüllt angesehen werden. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.09.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 6. September 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts 
Hamburg — Deutschland) — Eurogate Distribution 

GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt 

(Rechtssache C-28/11) ( 1 ) 

(Zollkodex der Gemeinschaften — Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 — Art. 204 Abs. 1 Buchst. a — Zolllagerverfahren 
— Entstehung der Zollschuld wegen Nichterfüllung einer 
Pflicht — Verspätete Anschreibung der Entnahme der Ware 

aus dem Zolllager in den Bestandsaufzeichnungen) 

(2012/C 355/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Hamburg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Eurogate Distribution GmbH 

Beklagter: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
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